
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/3/29 2005/14/0113
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.2006

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §108e;

Rechtssatz

Für die Berechnung der Bemessungsgrundlage der Investitionszuwachsprämie kommt es ausschließlich auf die

steuerlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten an (Hinweis Hofstätter/Reichel, § 108e EStG 1988, Tz 5).
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